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Hinweise zum Umgang mit illegal aufgestellten Sammelcontainern auf 
Privatgrundstücken sowie Waschkörbesammlungen 

 

 
In vielen Städten und Gemeinden 
findet man Sammelcontainer für 
Altkleider, Textilien und Schuhe. 
Diese Container stehen sowohl 
auf Privatgrundstücken wie auch 
im öffentlichen Raum. 

 
Foto: © Abfallwirtschaft Südholstein GmbH (AWSH) 

 
Foto: © LfU 

 
 
Die Sammler sind verpflichtet, bei den 
Kommunen Sondernutzungserlaubnisse 
einzuholen, bevor die Container z. B. an 
Gehwegen oder auf öffentlichen Parkplät-
zen aufgestellt werden dürfen. Die Auf-
stellung der Container auf privaten 
Grundstücken bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Grundstücksverfügungsbe-
rechtigten. 
 

Welche Handlungsmöglichkeiten hat man aber, wenn einem unverlangt ein Container auf 
das Grundstück gestellt wird oder vor der Haustür ein Wäschekorb mit einem Infozettel 
steht, der für eine Altkleidersammlung wirbt? 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Sammler nach § 5a Nr. 2 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb verpflichtet sind, auf Flyern und Containern ein vollständiges Im-
pressum anzugeben. Das bedeutet, die Identität und die Anschrift des Unternehmers 
müssen vollständig genannt werden. Unter Umständen sind zusätzlich die Identität und 
Anschrift des Unternehmers, für den er handelt, anzugeben. Für die Identität ist die An-
gabe der Rechtsform des Unternehmens zwingend (BGH, Urteil vom 18.04.2013, I ZR 
180/12, Tz. 11). 

Gerade bei Altkleidercontainern ist nicht immer ersichtlich, inwieweit es sich um eine ge-
werbliche oder gemeinnützige Sammlung handelt. So wird z. B. übergroß auf Containern 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=I%2520ZR%2520180/12
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=I%2520ZR%2520180/12
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ein Hinweis zu einem karitativen Verein angebracht, während ein bedeutend kleinerer Auf-
kleber auf den gewerblichen Sammler bzw. die gewerbliche Sammlung hinweist. Oder es 
findet sich gar kein Hinweis zum Sammler auf dem Sammelcontainer. 

Sammelcontainer 

Das illegale Aufstellen eines oder mehrerer Container auf Privatgrundstücken stellt einen 
Eingriff in das Eigentumsrecht (§ 903 BGB) dar. 

Sollte auf dem Container eine Anschrift vorhanden sein, hat man die Möglichkeit, den 
Sammler schriftlich oder telefonisch aufzufordern, den Container zu entfernen. Es ist hier 
ratsam, eine Frist zu setzen. Nach Fristablauf kann der Container eingezogen und kosten-
pflichtig vom Sammler ausgelöst werden. Allerdings ist zu beachten, dass das Einziehen 
des / der Container nicht später wie zwei Wochen nach Feststellung der illegalen Aufstel-
lung erfolgen sollte. Es handelt sich hier um die Selbsthilfe des Besitzers gemäß § 859 Ab-
satz 3 BGB, die sofort erfolgen muss. Nach Urteil des Brandenburgischen Oberlandesge-
richts vom 14.05.1996, Az. 2 U 141/95, ist die zeitliche Grenze bereits nach zwei Wochen 
überschritten. Danach ist es laut Beschluss des Landgerichts Oldenburg vom 05.04.2016, 
Az. 1 S 7/16, dem Grundstückeigentümer grundsätzlich zumutbar, zur Durchsetzung sei-
ner Rechte gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Problematisch wird es, wenn nur 
eine Mobilnummer oder gar keine Angaben zum Sammler auf dem Container zu finden 
sind. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Mobilnummern falsch sein können oder sich 
niemand meldet. In diesen Fällen haben Sie als Betroffene/r die Möglichkeit den Container 
zu versiegeln (z. B. mit Folie), um den Einwurf von Altkleidern zu unterbinden. Bringen Sie 
einen Hinweis an den Container an, dass der Container nach Ablauf einer angemessenen 
Frist von Ihnen abgeräumt wird, wenn der Sammler ihn nicht vorher abholt. Hierbei handelt 
es sich um die Ausübung des Selbsthilferechts gemäß § 229 BGB, da in diesem Fall der 
Eigentümer des Containers nicht bekannt ist und damit kein Zivilrechtsschutz erreicht wer-
den kann. Sollte sich dann der Sammler wegen der Herausgabe des / der Container bei 
Ihnen melden, können Sie die entstandenen Kosten in Rechnung stellen. 

In jedem Fall gilt: dokumentieren Sie den Vorgang! Hierzu zählen unter anderem etwa-
ige Telefonate mit dem Sammler, Aufforderungsschreiben zur Räumung der Container, 
Anbringen von Hinweisen am Container, die zur Räumung auffordern. Machen Sie Fotos, 
die belegen, um welchen Container es sich handelt und wo er auf Ihrem Grundstück steht. 

Körbe 

Gelegentlich werden Altkleider/Textilien/Schuhe, aber auch Töpfe, Pfannen und Besteck, 
mit Wäschekörben gesammelt. Auf dem beigelegten Infozettel wird teilweise auch ein be-
stimmter Sammlungszweck mitgeteilt. Hinweise auf Spenden an Vereine, wie z. B. Sozial 
e.V. oder Kinder-Kranken-Hilfe e.V., vermitteln dabei den Eindruck, dass es sich um eine 
gemeinnützige Sammlung handelt. Selbst wenn die Sammelunternehmen an die Vereine 
spenden sollten, handelt es sich dennoch um gewerbliche Sammlungen, da sie nicht die 
gesetzlichen Voraussetzungen einer gemeinnützigen Sammlung erfüllen. 
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Diese Art der Sammlung erweist sich in jedem Fall als unzulässig. Denn dabei stellt das 
sammelnde Unternehmen seine Sammelbehälter ohne vorherige Erlaubnis der Eigentü-
mer auf privaten Grundstücken auf, was sich als eine Beeinträchtigung des Eigentums in 
anderer Weise im Sinne von § 1004 BGB darstellt. Der in dieser Vorschrift normierte Be-
seitigungs- und Unterlassungsanspruch wird dadurch unterlaufen, dass die Körbe nach 
kurzer Zeit wieder entfernt werden. An der Rechtswidrigkeit der Eigentumsbeeinträchti-
gung ändert sich hierdurch allerdings nichts. Die Sammlung mit Körben widerspricht unab-
hängig von Fragen des Abfallwirtschaftsrechts der Rechtsordnung, sodass sie auch nicht 
vorübergehend hingenommen werden müssen. 

Das Abstellen von Wäschekörben ist rein rechtlich eine „Warenlieferung ohne Bestellung“. 
Es liegt also allein im Verantwortungsbereich des Sammlers, wenn solche Körbe ohne 
Wissen des Grundstückseigentümers abgelegt werden. Ein Herausgabeanspruch kann 
somit nicht bestehen – ähnlich wie dies auch bei zugestellten Abfallsäcken zur Altkleider-
sammlung der Fall ist. 

Bitte stellen Sie die Körbe nicht auf den Bürgersteig, da diese ein Hindernis für Rolla-
toren, Rollstuhlfahrer oder Fußgänger sind. Außerdem besteht die Gefahr, dass die 
Behälter durch aufkommenden Wind auf die Straße geweht werden. 

Flyer 

Die Ankündigung einer Altkleidersammlung mittels Flyer ist grundsätzlich erlaubt, wenn es 
sich um angezeigte Sammlung handelt. Die Anzeige einer gewerblichen oder gemeinnützi-
gen Sammlung erfolgt beim Landesamt für Umwelt und richtet sich nach § 18 Kreislauf-
wirtschaftsgesetz. Um Untersagungs- oder Bußgeldverfahren gegen illegale Sammlungen 
einleiten zu können, reicht das Vorhandensein eines Flyers alleine nicht aus. Das Landes-
amt benötigt weitere Informationen, unter anderem das Kfz-Kennzeichen des Fahrzeugs, 
mit dem die Altkleider abgeholt werden. 

Wenn Sie derartige Flyer nicht erhalten möchten, können Sie auf Ihrem Briefkasten einen 
entsprechenden Hinweis anbringen, wie es z. B. auch bei unerwünschter Werbung mög-
lich ist. 

Verhalten gegenüber den Sammelnden / deren Beschäftigten 

Die Sammelnden / deren Beschäftigte, die Container illegal aufstellen oder Körbe vertei-
len, können zum Teil streitbar und einschüchternd reagieren, wenn man sie auf ihr Tun an-
spricht. Notieren Sie nur das Kfz-Kennzeichen des Fahrzeugs und geben Sie die Informa-
tion an die Untere Abfallbehörde Ihres Kreises oder an das Landesamt weiter. 

Fragen und Hinweise senden Sie bitte an das Landesamt für Umwelt: 

E-Mail: abfallueberwachung@lfu.landsh.de. 

mailto:abfallueberwachung@lfu.landsh.de
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Postanschrift: 
Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 
Dezernat 73, Abfallwirtschaft 
Hamburger Chaussee 25 
24220 Flintbek 

Telefon: 04347 / 704-0 

Die Ansprechpartner der unteren Abfallentsorgungsbehörden erreichen Sie über die ent-
sprechenden Internetseiten der Kreisverwaltungen oder telefonisch über die jeweilige 
Zentrale: 

Stadt Flensburg: www.flensburg.de, Telefon: 0461 85-0 

Landeshauptstadt Kiel: www.kiel.de, Telefon: 0431 901-0 

Hansestadt Lübeck: www.luebeck.de, Telefon: 0451 122-0 

Stadt Neumünster: www.neumuenster.de, Telefon: 04321 942-0 

Kreis Dithmarschen: www.dithmarschen.de, Telefon: 0481 97-0 

Kreis Herzogtum Lauenburg: www.herzogtum-lauenburg.de, Telefon: 04541 888-0 

Kreis Nordfriesland: www.nordfriesland.de, Telefon: 04841 67-0 

Kreis Ostholstein: www.kreis-oh.de, Telefon: 04521 788-0 

Kreis Pinneberg: www.kreis-pinneberg.de, Telefon: 04121 4502-0 

Kreis Plön: www.kreis-ploen.de, Telefon: 04522 743 -0 

Kreis Rendsburg-Eckernförde: www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de,  
Telefon: 04331 202-0 

Kreis Schleswig-Flensburg: www.schleswig-flensburg.de, Telefon: 04621 87-0 

Kreis Segeberg: www.segeberg.de, Telefon: 04551 951-0 

Kreis Steinburg: www.steinburg.de, Telefon: 04821 69-0 

Kreis Stormarn: www.kreis-stormarn.de, Telefon: 04531 160-0 

http://www.flensburg.de/
https://www.kiel.de/rathaus/service/_organisationseinheit.php?id=9030583
https://www.luebeck.de/de/rathaus/verwaltung/umwelt-natur-und-verbraucherschutz/index.html
https://www.neumuenster.de/verkehr-umwelt/technisches-betriebszentrum/kontaktservice-tbz
https://www.dithmarschen.de/Informationen-beschaffen/Kreisverwaltung/Wasser-Boden-Abfall/
https://www.kreis-rz.de/Politik-und-Verwaltung/Kreisverwaltung/index.php?object=tx,3149.1&ModID=9&FID=327.124.1
http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Kreisverwaltung/index.php?mNavID=2271.179&sNavID=2271.179&La=1
https://www.kreis-oh.de/Wirtschaft-Natur-Tourismus/Natur-und-Umwelt/Abfall/
https://www.kreis-pinneberg.de/Verwaltung/Fachbereich+Bauen_+Umwelt+und+Verkehr/Fachdienst+Umwelt/Team+Abfall%25C3%25BCberwachung+und+gesundh_+Umweltschutz.html
https://www.kreis-ploen.de/B%25C3%25BCrgerservice/Schnell-gefunden/Abfallwirtschaft?&La=1
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/wirtschaft-tourismus/untere-abfallbehoerde
https://www.schleswig-flensburg.de/Was-erledige-ich-wo-/Abfallentsorgung-Abfallberatung.php
https://www.segeberg.de/F%25C3%25BCr-Segeberger/Umwelt-Planen-Bauen/Wasser-Boden-Abfall/Abfall
http://www.steinburg.de/kreisverwaltung/informationen-der-fachaemter/amt-fuer-umweltschutz/abfallwirtschaft.html
https://www.kreis-stormarn.de/service/lvw/anbieter/index.html?fdid=27

	Sammelcontainer 
	Körbe 
	Flyer 
	Verhalten gegenüber den Sammelnden / deren Beschäftigten 

